
Anlage 4 

Auszug aus der ZPO 

§ 177 Ort der Zustellung 

Das Schriftstück kann der Person, der zugestellt werden soll, an jedem Ort übergeben werden, an dem sie 
angetroffen wird. 

§ 178 Ersatzzustellung in der Wohnung, in Geschäftsr äumen und Einrichtungen 

(1) Wird die Person, der zugestellt werden soll, in ihrer Wohnung, in dem Geschäftsraum oder in einer 
Gemeinschaftseinrichtung, 

in der sie wohnt, nicht angetroffen, kann das Schriftstück zugestellt werden 

1. in der Wohnung einem erwachsenen Familienangehörigen, einer in der Familie beschäftigten Person oder 
einem erwachsenen ständigen Mitbewohner, 

2. in Geschäftsräumen einer dort beschäftigten Person, 

3. in Gemeinschaftseinrichtungen dem Leiter der Einrichtung oder einem dazu ermächtigten Vertreter. 

(2) Die Zustellung an eine der in Absatz 1 bezeichneten Personen ist unwirksam, wenn diese an dem Rechtsstreit 
als Gegner der Person, der zugestellt werden soll, beteiligt ist. 

§ 179 Zustellung bei verweigerter Annahme 

Wird die Annahme des zuzustellenden Schriftstücks unberechtigt verweigert, so ist das Schriftstück in der 
Wohnung oder in dem Geschäftsraum zurückzulassen. Hat der Zustellungsadressat keine Wohnung oder ist kein 
Geschäftsraum vorhanden, ist das zuzustellende Schriftstück zurückzusenden. Mit der Annahmeverweigerung gilt 
das Schriftstück als zugestellt. 

§ 180 Ersatzzustellung durch Einlegen in den Briefkas ten 

Ist die Zustellung nach § 178 Abs. 1 Nr. 1 oder 2 nicht ausführbar, kann das Schriftstück in einen zu der Wohnung 
oder dem Geschäftsraum gehörenden Briefkasten oder in eine ähnliche Vorrichtung eingelegt werden, die der 
Adressat für den Postempfang eingerichtet hat und die in der allgemein üblichen Art für eine sichere 
Aufbewahrung geeignet ist. Mit der Einlegung gilt das Schriftstück als zugestellt. Der Zusteller vermerkt auf dem 
Umschlag des zuzustellenden Schriftstücks das Datum der Zustellung. 

§ 181 Ersatzzustellung durch Niederlegung 

(1) Ist die Zustellung nach § 178 Abs. 1 Nr. 3 oder § 180 nicht ausführbar, kann das zuzustellende Schriftstück 
auf der Geschäftsstelle des Amtsgerichts, in dessen Bezirk der Ort der Zustellung liegt, niedergelegt werden. 
Wird die Post mit der Ausführung der Zustellung beauftragt, ist das zuzustellende Schriftstück am Ort der 
Zustellung oder am Ort des Amtsgerichts bei einer von der Post dafür bestimmten Stelle niederzulegen. Über die 
Niederlegung ist eine schriftliche Mitteilung auf dem vorgesehenen Formular unter der Anschrift der Person, der 
zugestellt werden soll, in der bei gewöhnlichen Briefen üblichen Weise abzugeben oder, wenn das nicht möglich 
ist, an der Tür der Wohnung, des Geschäftsraums oder der Gemeinschaftseinrichtung anzuheften. Das 
Schriftstück gilt mit der Abgabe der schriftlichen Mitteilung als zugestellt. Der Zusteller vermerkt auf dem 
Umschlag des zuzustellenden Schriftstücks das Datum der Zustellung. 

(2) Das niedergelegte Schriftstück ist drei Monate zur Abholung bereitzuhalten. Nicht abgeholte Schriftstücke sind 
danach an den Absender zurückzusenden. 

§ 182 Zustellungsurkunde 

(1) Zum Nachweis der Zustellung nach den §§ 171, 177 bis 181 ist eine Urkunde auf dem hierfür vorgesehenen 
Formular anzufertigen. Für diese Zustellungsurkunde gilt § 418. 

(2) Die Zustellungsurkunde muss enthalten: 

1. die Bezeichnung der Person, der zugestellt werden soll, 

2. die Bezeichnung der Person, an die der Brief oder das Schriftstück übergeben wurde, 



3. im Falle des § 171 die Angabe, dass die Vollmachtsurkunde vorgelegen hat, 

4. im Falle der §§ 178, 180 die Angabe des Grundes, der diese Zustellung rechtfertigt und wenn nach § 181 
verfahren wurde, die Bemerkung, wie die schriftliche Mitteilung abgegeben wurde, 

5. im Falle des § 179 die Erwähnung, wer die Annahme verweigert hat und dass der Brief am Ort der Zustellung 
zurückgelassen oder an den Absender zurückgesandt wurde, 

6. die Bemerkung, dass der Tag der Zustellung auf dem Umschlag, der das zuzustellende Schriftstück enthält, 
vermerkt ist, 

7. den Ort, das Datum und auf Anordnung der Geschäftsstelle auch die Uhrzeit der Zustellung, 

8. Name, Vorname und Unterschrift des Zustellers sowie die Angabe des beauftragten Unternehmens oder der 
ersuchten Behörde. 

(3) Die Zustellungsurkunde ist der Geschäftsstelle unverzüglich zurückzuleiten. 


